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Ordnungsbehördliche Verordnung 
über das Offenhalten von Verkaufsstellen aus 

besonderem Anlass im Stadtteil Letmathe 
vom 18.02.2020 

 
I. 

 
Auf Grund des § 6 Abs. 4 des Gesetzes zur Regelung 
der Ladenöffnungszeiten (Ladenöffnungsgesetz - 
LÖG NRW) vom 30.03.2018 wird für den Stadtteil 
Letmathe verordnet: 
 

§ 1 
 
Die Verkaufsstellen im Innenstadtbereich des Stadt-
teils Letmathe dürfen am 07.06.2020, 19.07.2020 
und am 06.09.2020 von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr ge-
öffnet sein. 
 

§ 2 
 
Der Bereich Innenstadt des Stadtteils Letmathe um-
fasst die Fußgängerzone Hagener Straße Haus 
Nummer 1-75 und Haus Nummer 2-58, die Straßen 
Zum Volksgarten, Reinickendorfer Straße, Friedens-
straße, Marienstraße und Marktstraße jeweils ab der 
Hagener Straße bis zur Overwegstraße 
 

§ 3 
 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig Verkaufsstellen außerhalb der nach § 1 zu-
gelassenen Geschäftszeiten offen hält und in diesen 
Geschäftszeiten andere als die zugelassenen Waren 
verkauft. 
 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 13 des Ge-
setzes zur Regelung der Ladenöffnungszeiten mit ei-
ner Geldbuße bis zu 5.000,- Euro geahndet werden. 
 

§ 4 
 
Diese Ordnungsbehördliche Verordnung tritt am Tag 
nach ihrer Verkündung im amtlichen Bekanntma-
chungsblatt des Märkischen Kreises in Kraft. 
 

II. 
Bekanntmachungsanordnung 

 
Die vorstehende Ordnungsbehördliche Verordnung 
wird hiermit verkündet. 
 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschrif-
ten nach der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfa-
len kann gem. § 7 Abs. 6 Gemeindeordnung nach 
Ablauf eines Jahres seit der Bekanntmachung im 
amtlichen Bekanntmachungsblatt des Märkischen 
Kreises nicht mehr geltend gemacht werden, es sei 
denn, 

 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
b) die Ordnungsbehördliche Verordnung ist 

nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt 
gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss 
vorher beanstandet 

oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist ge-

genüber der Stadt Iserlohn vorher gerügt 
und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und 
die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
Iserlohn, 03.03.2020 
 
 
Stadt Iserlohn 
als örtliche Ordnungsbehörde 
 
 
Wojtek 
Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer 
 
 
 
 
 

 
 

Ordnungsbehördliche Verordnung 
über das Offenhalten von Verkaufsstellen aus  

besonderem Anlass in der Iserlohner Innenstadt-
vom 18.02.2020 

 
I. 

 
Auf Grund des § 6 Abs. 4 des Gesetzes zur Regelung 
der Ladenöffnungszeiten (Ladenöffnungsgesetz - 
LÖG NRW) vom 30.03.2018 wird für die Iserlohner 
Innenstadt verordnet: 
 

§ 1 
 
Die Verkaufsstellen im Iserlohner Innenstadtbereich 
dürfen am 03.05.2020 und am 14.06.2020 von 13.00 
Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet sein. 
 

§ 2 
 
Der Bereich der Iserlohner Innenstadt umfasst den 
als Fußgängerzone ausgewiesenen Bereich. Fol-
gende Straßen/ Plätze bilden den Bereich der Fuß-
gängerzone: Alter Rathausplatz, Wermingser 
Straße, Mühlentor, Unnaer Straße, Am Dicken Turm 
1-11 und 19-47, Turmstraße, Laarstraße, 
Vinckestraße, Oberer und unterer Schillerplatz, Was-
serstraße, Von-Scheibler-Straße, Heilig-Geist-
Straße, Nordengraben 
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§ 3 
 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig Verkaufsstellen außerhalb der nach § 1 zu-
gelassenen Geschäftszeiten offen hält und in diesen 
Geschäftszeiten andere als die zugelassenen Waren 
verkauft. 
 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 12 des Ge-
setzes zur Regelung der Ladenöffnungszeiten mit ei-
ner Geldbuße bis zu 5.000,- Euro geahndet werden. 
 

§ 4 
 
Diese Ordnungsbehördliche Verordnung tritt am Tag 
nach ihrer Verkündung im amtlichen Bekanntma-
chungsblatt des Märkischen Kreises in Kraft. 
 
 

II. 
Bekanntmachungsanordnung 

 
Die vorstehende Ordnungsbehördliche Verordnung 
wird hiermit verkündet. 
 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschrif-
ten nach der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfa-
len kann gem. § 7 Abs. 6 Gemeindeordnung nach 
Ablauf eines Jahres seit der Bekanntmachung im 
amtlichen Bekanntmachungsblatt des Märkischen 
Kreises nicht mehr geltend gemacht werden, es sei 
denn, 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
b) die Ordnungsbehördliche Verordnung ist 

nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt 
gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss 
vorher beanstandet 

oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist ge-

genüber der Stadt Iserlohn vorher gerügt 
und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und 
die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
Iserlohn, 03.03.2020 
 
 
Stadt Iserlohn 
als örtliche Ordnungsbehörde 
 
 
Wojtek 
Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer 

 
 

AMTLICHE BEKANNTMACHUNG 
 

des Gutachterausschusses für 
Grundstückswerte in der Stadt Iserlohn 

 
Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte hat 
gem. § 196 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) und § 11 
Abs. 1 - 5 der Verordnung über die Gutachteraus-
schüsse für Grundstückswerte (GAVO NRW) für das 
Gebiet der Stadt Iserlohn Bodenrichtwerte mit 
Stand 01.01.2020 ermittelt und durch Beschluss am 
26. Februar 2020 festgesetzt. Sie sind in der Boden-
richtwertkarte 2020 dargestellt. 
Auskünfte über Bodenrichtwerte können eingeholt 
werden bei der 
 
Geschäftsstelle des Gutachterausschusses 
Werner-Jacobi-Platz 12 
58636 Iserlohn 
Rathaus II 
Zimmer 201-203  
Tel.: 02371 / 217- 2460 bis -2464 
 
Bodenrichtwerte und Grundstücksmarktbericht kön-
nen auch online unter www.boris.nrw.de eingese-
hen bzw. erworben werden. 
 
Iserlohn, 03.03.2020  
 
 
gez. Drexler 
Vorsitzender 
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Bekanntmachung des Gesamtabschlusses 2010 
der Stadt Lüdenscheid 
 
1. Beschlussfassung des Rates der 
 Stadt Lüdenscheid 
 
Der Rat der Stadt Lüdenscheid hat in seiner Sitzung 
am 16.12.2019 gemäß § 116 Abs. 9 der Gemeinde-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO 
NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. 
Juli 1994 (GV. NW. S. 666), zuletzt geändert durch 
Artikel 5 des Gesetzes vom 11. April 2019 (GV. 
NRW. S. 202), in Verbindung mit § 96 Abs. 1 GO 
NRW den vom Rechnungsprüfungsausschuss ge-
prüften Gesamtabschluss zum 31.12.2010 mit einer 
Gesamtbilanzsumme von 736.175.443,64 € festge-
stellt. Das Gesamtjahresergebnis des Haushaltsjah-
res 2010 der Stadt Lüdenscheid betrug -
30.444.986,07 €. 
 
 
2. Bekanntmachungsanordnung 
 
Der Gesamtabschluss 2010 mit seinen Anlagen ist 
gemäß § 116 Abs. 9 GO NRW in Verbindung mit § 
96 Abs. 2 GO NRW dem Landrat des Märkischen 
Kreises als untere staatliche Verwaltungsbehörde in 
Lüdenscheid mit Schreiben vom 20.12.2019 ange-
zeigt worden. Der Landrat des Märkischen Kreises 
als untere staatliche Verwaltungsbehörde hat den 
Gesamtabschluss mit Verfügung vom 17.02.2020 zur 
Kenntnis genommen. 
 
Der Gesamtabschluss und die Beschlussfassung 
des Rates werden hiermit gemäß § 116 Abs. 9 GO 
NRW in Verbindung mit § 96 Abs. 2 GO NRW öffent-
lich bekannt gemacht. Der Gesamtabschluss und der 
Gesamtlagebericht liegen ab dem Tag der Bekannt-
machung bis zur öffentlichen Bekanntmachung des 
folgenden Gesamtabschlusses im Fachdienst Finan-
zen, Steuern und Beteiligungen, Rathausplatz 2b 
(Telekomgebäude), Zimmer 262, während der 
Dienststunden öffentlich aus und sind unter www.lu-
edenscheid.de im Internet verfügbar. 
 
Lüdenscheid, 02.03.2020 
 
 
Der Bürgermeister 
Dieter Dzewas 
 
 
Diese öffentliche Bekanntmachung kann auch unter 
www.luedenscheid.de in der Rubrik "Rathaus & Bür-
ger / Info & Service / Öffentliche Bekanntmachungen" 
eingesehen werden. 

 
 

Kommunalwahlen 2020 
 

Aufforderung zur Einreichung von 
Wahlvorschlägen für die Wahl des 

Bürgermeisters/der Bürgermeisterin 
und der Vertretung der Gemeinde Herscheid 

am 13.09.2020 
 
Gemäß §§ 24, 75a und 75b der Kommunalwahlord-
nung – KWahlO – vom 31. August 1993 (GV. NRW. 
S.592, 967), zuletzt geändert durch Verordnung vom 
9. Oktober 2019 (GV. NRW. S. 602), fordere ich zur 
Einreichung von Wahlvorschlägen auf. 
 
Für die Wahlvorschläge sind amtliche Vordrucke zu 
verwenden, die von der Wahlleiterin der Gemeinde 
Herscheid, Rathaus, Plettenberger Straße 27, 58849 
Herscheid, Wahlamt, während der Dienststunden 
kostenlos abgegeben werden. Darüber hinaus haben 
Sie die Möglichkeit über www.votemanager.de/par-
teienkomponente die Wahlvorschläge elektronisch 
zu erfassen und die benötigten Formulare aufzurufen 
und auszudrucken. 
 
Auf die Bestimmungen der §§ 15 bis 17 sowie der §§ 
46b und § 46d des Kommunalwahlgesetzes – 
KWahlG – in der Fassung der Bekanntmachung vom 
30. Juni 1998 (GV. NRW. S. 454, ber. S. 509 und 
1999 S. 70), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Ge-
setzes vom 11. April 2019 (GV. NRW. S. 202), und 
der §§ 25, 26 sowie 31 KWahlO weise ich hin. 
 
Insbesondere bitte ich zu beachten: 
 
1. Allgemeines 
 
1.1 Wahlvorschläge können von politischen Parteien 

im Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes 
(Parteien), von mitgliedschaftlich organisierten 
Gruppen von Wahlberechtigten (Wählergruppen) 
und von einzelnen Wahlberechtigten (Einzelbe-
werbern/Einzelbewerberinnen), von diesen aller-
dings keine Reserveliste, bis zum 59. Tag vor der 
Wahl (16.07.2020), 18.00 Uhr, eingereicht wer-
den. 

 
1.2 Als Bewerber/Bewerberin einer Partei oder einer 

Wählergruppe kann in einem Wahlvorschlag nur 
benannt werden, wer in einer Mitglieder- oder 
Vertreterversammlung im Wahlgebiet hierzu ge-
wählt worden ist. Kommt eine derartige Ver-
sammlung nicht zustande, so kann die Partei o-
der Wählergruppe ihre Bewerber/Bewerberinnen 
in einer Versammlung von Wahlberechtigten auf-
stellen lassen. 

http://www.luedenscheid.de/
http://www.luedenscheid.de/
http://www.luedenscheid.de/
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_bestand_liste?anw_nr=6&l_id=10173&val=10173&seite=372&sg=0&menu=1
http://www.votemanager.de/parteienkomponente
http://www.votemanager.de/parteienkomponente
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=13826&vd_back=N194&sg=0&menu=1
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Staatsangehörige der anderen Mitgliedsstaaten 
der Europäischen Union (Unionsbürger/Unions-
bürgerinnen), die in Deutschland wohnen, sind 
unter den gleichen Voraussetzungen wie Deut-
sche wählbar. 
 
Die Bewerber/Bewerberinnen und die Vertre-
ter/Vertreterinnen für die Vertreterversammlun-
gen sind in geheimer Wahl zu wählen. Entspre-
chendes gilt für die Festlegung der Reihenfolge 
der Bewerber/Bewerberinnen auf der Reserve-
liste und für die Bestimmung der Ersatzbewer-
ber/Ersatzbewerberin. Stimmberechtigt ist nur, 
wer am Tage des Zusammentritts der Versamm-
lung im Wahlgebiet wahlberechtigt ist. 
 
Als Vertreter für eine Vertreterversammlung kann 
nur gewählt werden, wer am Tage des Zusam-
mentritts der zur Wahl der Vertreter einberufenen 
Versammlung im Wahlgebiet wahlberechtigt ist. 
 
Die Vertreter/Vertreterinnen für die Vertreterver-
sammlung und die Bewerber/Bewerberinnen sind 
frühestens ab dem 01.08.2019, die Bewerber/Be-
werberinnen für die Wahlbezirke frühestens nach 
der öffentlichen Bekanntgabe der Einteilung des 
Wahlgebietes in Wahlbezirke zu wählen. 
 
Die in der Satzung der Partei oder Wählergruppe 
hierfür vorgesehene Stelle kann gegen den Be-
schluss einer Mitglieder- oder Vertreterversamm-
lung Einspruch erheben. Auf einen solchen Ein-
spruch ist die Abstimmung zu wiederholen. Ihr Er-
gebnis ist endgültig. 
 
Das Nähere über die Wahl der Vertreter/Vertrete-
rinnen für die Vertreterversammlung, über die 
Einberufung und Beschlussfähigkeit der Mitglie-
der- oder Vertreterversammlung sowie über das 
Verfahren für die Wahl des Bewerbers/der Be-
werberin regeln die Parteien und Wählergruppen 
durch ihre Satzungen. 
 
Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl 
der Bewerber/der Bewerberin mit Angaben über 
Ort und Zeit der Versammlung, Form der Einla-
dung, Zahl der erschienenen Mitglieder, Vertre-
ter/Vertreterin oder Wahlberechtigten und Ergeb-
nis der Abstimmung ist mit dem Wahlvorschlag 
einzureichen. Hierbei haben der Leiter/die Leite-
rin der Versammlung und zwei von diesem/dieser 
bestimmte Teilnehmer/Teilnehmerinnen gegen-
über der Wahlleiterin an Eides statt zu versichern, 
dass die Wahl des Bewerbers/der Bewerberin für 
das Amt des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin 
und der Bewerber/Bewerberinnen für die Vertre-
tung in geheimer Abstimmung erfolgt ist. Hin-
sichtlich der Reservelisten hat sich die Versiche-
rung an Eides statt auch darauf zu erstrecken, 
dass die Festlegung der Reihenfolge der Bewer-
ber/Bewerberinnen und die Bestimmung der Er-
satzbewerber/Ersatzbewerberinnen in geheimer 
Abstimmung erfolgt sind. Die Beibringung einer 
Ausfertigung der Niederschrift und der Versi-
cherung an Eides statt bis zum Ablauf der Ein-
reichungsfrist ist Vorrausetzung für das Vor-
liegen eines gültigen Wahlvorschlags. 
 

1.3 Ist die Partei oder Wählergruppe in der im Zeit-
punkt der Wahlausschreibung laufenden Wahlpe-
riode nicht ununterbrochen in der zu wählenden 
Vertretung, in der Vertretung des zuständigen 
Kreises, im Landtag oder aufgrund eines Wahl-
vorschlages aus dem Land im Bundestag vertre-
ten, so kann sie einen Wahlvorschlag nur einrei-
chen, wenn sie nachweist, dass sie einen nach 
demokratischen Grundsätzen gewählten Vor-
stand, eine schriftliche Satzung und ein Pro-
gramm hat; dies gilt nicht für Parteien, die die Un-
terlagen gemäß § 6 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 2, 
Abs. 4 des Parteiengesetzes bis zum Tage der 
Wahlausschreibung ordnungsgemäß beim Bun-
deswahlleiter eingereicht haben. Welche Par-
teien, die auf Landesebene organisiert sind, ge-
mäß § 15 Abs. 2 Satz 2 KWahlG dem Bundes-
wahlleiter die Unterlagen eingereicht haben, und 
wo und bis zu welchem Zeitpunkt Anträge auf Be-
stätigung der ordnungsgemäßen Einreichung von 
Satzung und Programm von Parteien und Wäh-
lergruppen eingereicht werden können, hat das 
Ministerium für Inneres und Kommunales öffent-
lich bekanntgemacht. 

 
2. Wahlvorschläge für das Amt des Bürgermeis-

ters/der Bürgermeisterin 
 
2.1 Wahlvorschläge für das Amt des Bürgermeis-

ters/der Bürgermeisterin können auch von Par-
teien und Wählergruppen gemeinsam eingereicht 
werden. In diesem Fall ist der Bewerber/die Be-
werberin entweder in einer gemeinsamen Ver-
sammlung oder in getrennten Versammlungen 
der beteiligten Wahlvorschlagsträger zu wählen. 
Die Träger des gemeinsamen Wahlvorschlags 
dürfen keinen anderen als den gemeinsamen Be-
werber wählen und zur Wahl vorschlagen. 

 
Der Wahlvorschlag für das Amt des Bürgermeis-
ters/der Bürgermeisterin soll nach dem Muster 
der Anlage 11d zur KWahlO eingereicht werden. 
Er muss enthalten: 
 
• Den Namen und ggf. die Kurzbezeichnung der 

Partei oder Wählergruppe, die den Wahlvor-
schlag einreicht; andere Wahlvorschläge kön-
nen durch ein Kennwort des Wahlvorschlags-
trägers gekennzeichnet werden; 

 
• Familiennamen, Vornamen, Beruf, Geburtsda-

tum, Geburtsort, Anschrift (Hauptwohnung), E-
Mail-Adresse oder Postfach sowie Staatsange-
hörigkeit des Bewerbers/der Bewerberin. 

 
Der Wahlvorschlag soll ferner Namen und An-
schriften der Vertrauensperson und der stellver-
tretenden Vertrauensperson enthalten. Bei ge-
meinsamen Wahlvorschlägen soll jeder Träger 
des gemeinsamen Wahlvorschlags eine Ver-
trauensperson und eine stellvertretende Ver-
trauensperson benennen. 
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2.2 Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wähler-
gruppe muss von der für das Wahlgebiet zustän-
digen Leitung unterzeichnet sein (§ 15 Abs. 2 
Satz 1 KWahlG). Gemeinsame Wahlvorschläge 
müssen von den jeweiligen für das Wahlgebiet 
zuständigen Leitungen aller beteiligten Wahlvor-
schlagsträger unterzeichnet sein. Bei anderen 
Wahlvorschlägen muss der Unterzeichner/die 
Unterzeichnerin des Wahlvorschlags im Wahlge-
biet wahlberechtigt sein. 

 
Wer für das Amt des Bürgermeisters/der Bürger-
meisterin wählbar ist, kann sich selbst vorschla-
gen. 

 
2.3 Wahlvorschläge der unter Nr. 1.3 genannten Par-

teien und Wählergruppen müssen außerdem von 
mindestens 66 Wahlberechtigten der Gemeinde 
persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein; 
dies gilt auch für Wahlvorschläge von Einzelbe-
werbern/Einzelbewerberinnen. Dies gilt nicht, 
wenn der bisherige Bürgermeister als Bewerber 
vorgeschlagen wird. Die Wahlberechtigung ist 
nachzuweisen. Die ordnungsgemäße Unter-
zeichnung mit dem Nachweis der Wahlbe-
rechtigung bis zum Ablauf der Einreichungs-
frist ist Voraussetzung für das Vorliegen eines 
gültigen Wahlvorschlags, es sei denn, der 
Nachweis kann infolge von Umständen, die 
der Wahlvorschlagsträger nicht zu vertreten 
hat, nicht rechtzeitig erbracht werden. Unter-
stützungsunterschriften für gemeinsame Wahl-
vorschläge sind nur beizubringen, wenn alle be-
teiligten Wahlvorschlagsträger unter die in Nr. 1.3 
genannten Parteien und Wählergruppen fallen. 

 
2.4 Muss ein Wahlvorschlag von mindestens 66 

Wahlberechtigten unterzeichnet sein, so sind die 
Unterschriften auf amtlichen Formblättern nach 
Anlage 14c zur KWahlO zu erbringen. Dabei ist 
Folgendes zu beachten: 

 
• Die Formblätter werden auf Anforderung von 

der Wahlleiterin kostenfrei geliefert. Bei der An-
forderung sind die Bezeichnung der Partei oder 
Wählergruppe, die den Wahlvorschlag einrei-
chen will, bei Einzelbewerbern/Einzelbewerbe-
rinnen das Kennwort, sowie Familienname, 
Vornamen und Wohnort des/der vorzuschla-
genden Bewerbers/Bewerberin anzugeben. Die 
Wahlleiterin hat diese Angaben im Kopf der 
Formblätter zu vermerken. 

 
• Die Wahlberechtigten, die einen Wahlvorschlag 

unterstützen, müssen dies auf dem Formblatt 
persönlich und handschriftlich unterschreiben; 
die Angaben zum Familiennamen, Vornamen, 
Geburtsdatum und zur Anschrift (Hauptwoh-
nung) des Unterzeichners/der Unterzeichnerin 
sowie der Tag der Unterzeichnung sollen vom 
Unterzeichner/von der Unterzeichnerin persön-
lich und handschriftlich ausgefüllt werden. 
 

• Für jeden Unterzeichner/jede Unterzeichnerin 
ist auf dem Formblatt oder gesondert eine Be-
scheinigung seiner Gemeinde nach dem Mus-
ter der Anlage 15 zur KWahlO beizufügen, dass 
er/sie im Wahlgebiet wahlberechtigt ist.

 
• Ein Wahlberechtigter/eine Wahlberechtigte darf 

nur einen Wahlvorschlag unterzeichnen; hat je-
mand mehrere Wahlvorschläge unterzeichnet, 
so ist seine/ihre Unterschrift auf allen weiteren 
Wahlvorschlägen ungültig; die gleichzeitige Un-
terzeichnung eines Wahlvorschlags für einen 
Wahlbezirk und einer Reserveliste bleibt unbe-
rührt. 

 
Die Unterzeichnung des Wahlvorschlags durch 
den Bewerber/die Bewerberin ist zulässig, 
wenn dieser/diese in der Gemeinde wahlbe-
rechtigt ist. 

 
2.5 Dem Wahlvorschlag sind ferner beizufügen: 
 

• Die Zustimmungserklärung des Bewerbers/der 
Bewerberin nach dem Muster der Anlage 12c 
zur KWahlO; die Erklärung kann auch auf dem 
Wahlvorschlag nach dem Muster der Anlage 
11d zur KWahlO abgegeben werden. Dabei hat 
der Bewerber/die Bewerberin zu versichern, 
dass er/sie für keine andere Wahl zum Bürger-
meister/zur Bürgermeisterin oder Land-
rat/Landrätin kandidiert. Die ordnungsgemäße 
Abgabe der Zustimmungserklärung bis zum 
Ablauf der Einreichungsfrist ist Vorausset-
zung für die Abgabe eines gültigen Wahlvor-
schlags. 

 
• Eine Wählbarkeitsbescheinigung nach dem 

Muster der Anlage 13b zur KWahlO; die Be-
scheinigung kann auch auf dem Wahlvorschlag 
nach dem Muster der Anlage 11d zur KWahlO 
abgegeben werden. 

 
• Bei Wahlvorschlägen von Parteien und Wähler-

gruppen eine Ausfertigung der Niederschrift 
über die Versammlung der Partei oder Wähler-
gruppe zur Aufstellung des Bewerbers/der Be-
werberin (Anlage 9c zur KWahlO) mit den nach 
§ 17 Abs. 8 KWahlG vorgeschriebenen Versi-
cherungen an Eides statt (Anlage 10c zur 
KWahlO). 

 
3. Wahlvorschläge für einen Wahlbezirk 
 
3.1 Der Wahlvorschlag für einen Wahlbezirk soll 

nach dem Muster der Anlage 11a zur KWahlO 
eingereicht werden. Er muss enthalten: 

 
• den Namen und ggf. die Kurzbezeichnung der 

Partei oder Wählergruppe, die den Wahlvor-
schlag einreicht; Wahlvorschläge von Einzelbe-
werbern/Einzelbewerberinnen können durch 
ein Kennwort gekennzeichnet werden; 

 
• Familiennamen, Vornamen, Beruf, Geburtsda-

tum, Geburtsort, Anschrift (Hauptwohnung), E-
Mail-Adresse oder Postfach sowie Staatsange-
hörigkeit des Bewerbers/der Bewerberin; bei 
Beamten und Arbeitnehmern nach § 13 Abs. 1 
und 6 KWahlG sind auch der Dienstherr und die 
Beschäftigungsbehörde oder die Gesellschaft, 
Stiftung oder Anstalt, bei der sie beschäftigt 
sind, anzugeben. 
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Der Wahlvorschlag soll ferner Namen und An-
schriften der Vertrauensperson und der stellver-
tretenden Vertrauensperson enthalten. 
 
Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wähler-
gruppe muss von der für das Wahlgebiet zustän-
digen Leitung unterzeichnet sein (§ 15 Abs. 2 
Satz 1 KWahlG). Bei anderen Wahlvorschlägen 
muss mindestens ein Unterzeichner/eine Unter-
zeichnerin seine/ihre Unterschrift auf dem Wahl-
vorschlag selbst leisten. 
 
Wahlvorschläge der unter Nr. 1.3 genannten Par-
teien und Wählergruppen müssen ferner von min-
destens 5 Wahlberechtigten des Wahlbezirks, 
für den der Kandidat aufgestellt ist, persönlich 
und handschriftlich unterzeichnet sein; dies 
gilt auch für Wahlvorschläge von Einzelbewer-
bern/Einzelbewerberinnen, es sei denn, dass sie 
in der zu wählenden Vertretung einen Sitz auf-
grund eines Wahlvorschlages haben, in dem sie 
als Einzelbewerber benannt waren und der Wahl-
vorschlag von ihnen selbst unterzeichnet ist. Die 
Wahlberechtigung ist nachzuweisen. Die ord-
nungsgemäße Unterzeichnung mit dem Nach-
weis der Wahlberechtigung der Unterzeich-
ner/der Unterzeichnerin bis zum Ablauf der 
Einreichungsfrist ist Voraussetzung für das 
Vorliegen eines gültigen Wahlvorschlags, es 
sei denn, der Nachweis kann infolge von Um-
ständen, die der Wahlvorschlagsberechtigte 
nicht zu vertreten hat, nicht rechtzeitig er-
bracht werden. 
 
Muss ein Wahlvorschlag für einen Wahlbezirk 
von mindestens 5 Wahlberechtigten des Wahlbe-
zirks unterzeichnet sein, so sind die Unterschrif-
ten auf amtlichen Formblättern nach Anlage 14a 
zur KWahlO unter Beachtung folgender Vor-
schriften zu erbringen: 
 
Nr. 2.4 gilt mit der Maßgabe entsprechend, dass 
der Unterzeichner/die Unterzeichnerin im Wahl-
bezirk wahlberechtigt ist. Die Unterzeichnung 
des Wahlvorschlags durch den Bewerber/die Be-
werberin ist zulässig. 
 

3.2 Dem Wahlvorschlag sind beizufügen: 
 

• Die Erklärung des vorgeschlagenen Bewer-
bers/der Bewerberin nach dem Muster der An-
lage 12a zur KWahlO, dass er seiner Aufstel-
lung zustimmt und für keinen anderen Wahlvor-
schlag in einem Wahlbezirk des Wahlgebietes 
seine Zustimmung zur Benennung als Bewer-
ber gegeben hat; die Erklärung kann auch auf 
dem Wahlvorschlag nach dem Muster der An-
lage 11a zur KWahlO abgegeben werden. Die 
ordnungsgemäße Abgabe der Zustim-
mungserklärung bis zum Ablauf der Einrei-
chungsfrist ist Voraussetzung für die Ab-
gabe eines gültigen Wahlvorschlags. 

 
• Eine Wählbarkeitsbescheinigung nach dem 

Muster der Anlage 13a zur KWahlO; die Be-
scheinigung kann auch auf dem Wahlvorschlag 
nach dem Muster der Anlage 11a zur KWahlO 
erteilt werden.

 
• Bei Wahlvorschlägen von Parteien oder Wäh-

lergruppen eine Ausfertigung der Niederschrift 
über die Versammlung der Partei oder Wähler-
gruppe zur Aufstellung der Bewerber/der Be-
werberin, im Falle eines Einspruchs nach § 17 
Abs. 6 KWahlG auch eine Niederschrift über die 
wiederholte Abstimmung, mit den nach § 17 
Abs. 8 KWahlG vorgeschriebenen Versicherun-
gen an Eides statt; ihrer Beifügung bedarf es 
nicht, soweit eine Ausfertigung der Niederschrift 
und der Versicherung an Eides statt einem an-
deren Wahlvorschlag im Wahlgebiet beigefügt 
ist. Die Niederschrift soll nach dem Muster der 
Anlage 9a zur KWahlO gefertigt; die Versiche-
rung an Eides statt nach dem Muster der An-
lage 10a KWahlO abgegeben werden. 
 

• Die erforderliche Zahl von Unterstützungsunter-
schriften nebst Bescheinigungen des Wahl-
rechts der Unterzeichner, sofern der Wahlvor-
schlag von Wahlberechtigten des Wahlbezirks 
unterzeichnet sein muss. 

 
• Sofern sich Beamte oder Arbeitnehmer nach § 

13 Abs. 1 oder 6 des KWahlG bewerben, eine 
Bescheinigung über ihr Dienst- oder Beschäfti-
gungsverhältnis sowie im Falle des § 13 Abs. 1 
S. 1 Buchstabe b oder d KWahlG auch die aus-
geübte Tätigkeit, falls die Wahlleiterin dies zur 
Behebung von Zweifeln für erforderlich hält. 

 
Wahlvorschläge von Parteien und Wählergrup-
pen dürfen erst nach Aufstellung des Bewer-
bers/der Bewerberin durch eine Mitglieder- oder 
Vertreterversammlung unterzeichnet werden. 
Vorher geleistete Unterschriften sind ungültig. 
 

4. Wahlvorschläge für die Reserveliste 
 
4.1 Für die Reserveliste können nur Bewerber/Be-

werberinnen benannt werden, die für eine Partei 
oder Wählergruppe auftreten. Die Reserveliste 
muss von der für das Wahlgebiet zuständigen 
Leitung unterzeichnet sein. 

 
4.2 Die Reserveliste soll nach dem Muster der An-

lage 11b zur KWahlO eingereicht werden. Sie 
muss enthalten: 

 
• den Namen der einreichenden Partei oder 

Wählergruppe; 
 
• Familiennamen, Vornamen, Beruf, Geburtsda-

tum, Geburtsort, Anschrift, E-Mail-Adresse oder 
Postfach sowie Staatsangehörigkeit der Bewer-
ber/Bewerberinnen in erkennbarer Reihen-
folge; bei Beamten und Arbeitnehmern nach § 
13 Abs. 1 und 6 KWahlG sind auch der Dienst-
herr und die Beschäftigungsbehörde oder die 
Gesellschaft, Stiftung oder Anstalt bei der sie 
beschäftigt sind, anzugeben. 

 
Die Reserveliste soll ferner Namen und An-
schriften der Vertrauensperson und der stellver-
tretenden Vertrauensperson enthalten. 
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Auf der Reserveliste kann vorgesehen werden, 
dass ein Bewerber/eine Bewerberin, unbescha-
det der Reihenfolge im Übrigen, Ersatzbewer-
ber/Ersatzbewerberin für einen/eine im Wahlbe-
zirk oder für einen/eine auf einer Reserveliste auf-
gestellten/aufgestellte Bewerber/Bewerberin sein 
soll. 

 
4.3 Soll ein Bewerber/Bewerberin auf der Reserve-

liste Ersatzbewerber/Ersatzbewerberin für einen 
im Wahlbezirk oder für einen/eine auf der Reser-
veliste aufgestellten anderen Bewerber/aufge-
stellte andere Bewerberin sein (§ 16 Abs. 2 
KWahlG), so muss die Reserveliste ferner enthal-
ten: 

 
• den Familien- und die Vornamen des/der zu er-

setzenden Bewerbers/Bewerberin; 
 
• den Wahlbezirk oder die laufende Nummer der 

Reserveliste, in dem oder unter der der/die zu 
ersetzende Bewerber/Bewerberin aufgestellt 
ist. 

 
4.4 Reservelisten der unter Nr. 1.3 genannten Par-

teien und Wählergruppen müssen außerdem von 
mindestens 6 Wahlberechtigten persönlich und 
handschriftlich unterzeichnet sein. 

 
4.5 Die Unterstützungsunterschriften für Reservelis-

ten sind auf amtlichen Formblättern nach dem 
Muster der Anlage 14b zur KWahlO zu erbringen; 
bei Anforderung der Formblätter ist die Bezeich-
nung der Partei oder Wählergruppe anzugeben. 
Die Zustimmungserklärung ist auf der Reserve-
liste nach dem Muster der Anlage 11b oder ein-
zeln nach dem Muster der Anlage 12b zur 
KWahlO abzugeben. Einer Bescheinigung der 
Wählbarkeit bedarf es nicht, soweit Bewerber/Be-
werberinnen gleichzeitig für einen Wahlbezirk 
aufgestellt sind und die Bescheinigung dem 
Wahlbezirksvorschlag beigefügt ist. 

 
 
Die Wahlvorschläge für die Wahl des Bürgermeis-
ters/der Bürgermeisterin und der Vertretung der Ge-
meinde Herscheid sind spätestens bis zum 59. Tag 
vor der Wahl (16. Juli 2020), 18.00 Uhr (Aus-
schlussfrist) bei der Wahlleiterin der Gemeinde Her-
scheid, Rathaus, Plettenberger Straße 27, 58849 
Herscheid, Wahlamt, einzureichen. 
 
Es wird dringend empfohlen, die Wahlvorschläge 
frühzeitig vor diesem Termin einzureichen, damit 
etwaige Mängel, die die Gültigkeit der Wahlvor-
schläge berühren, vorher noch behoben werden 
können. 
 
Auf die Bekanntmachung über die Einteilung des 
Wahlgebietes der Gemeinde Herscheid in 11 Wahl-
bezirke vom 12.02.2020 wird hingewiesen. 
 
Herscheid, 05.03.2020 
 
 
Die Wahlleiterin 
P l a t e – E r n s t 

 
Stadt Kierspe 

Amtliche Bekanntmachung 
 
 

Ersatzbestimmung für ein ausgeschiedenes 
Ratsmitglied 

 
 
Das Mitglied des Rates der Stadt Kierspe, Frau Ma-
nuela Lellwitz, hat ihren Verzicht gemäß § 38 Kom-
munalwahlgesetz (KWahlG) auf ihr in der Kommunal-
wahl am 25.05.2014 erworbenes Ratsmandat mit 
Wirkung vom 01.03.2020 erklärt. Gemäß § 45 Abs. 1 
KWahlG wird festgestellt, dass als Nachfolgerin aus 
der Reserveliste der SPD 
 
Frau Karin Derksen, wohnhaft in 58566 Kierspe, 
 
in den Rat der Stadt Kierspe nachrückt. 
 
Frau Derksen hat mit Erklärung vom 28.02.2020, ein-
gegangen am 02.03.2020, das Ratsmandat ange-
nommen. 
 
Gegen diese Feststellung kann 
 

- jeder Wahlberechtigte des Wahlgebietes, 
- die für das Wahlgebiet zuständige Leitung sol-

cher Parteien und Wählergruppen, die an der 
Wahl teilgenommen haben, sowie 

- die Aufsichtsbehörde 
 
gemäß § 39 Abs. 1 KWahlG binnen eines Monats 
nach Bekanntgabe der Entscheidung Einspruch er-
heben. Der Einspruch ist bei der Stadt Kierspe, 
Springerweg 21, 58566 Kierspe, schriftlich einzu-
reichen oder mündlich zur Niederschrift zu erklären. 
 
Die öffentliche Bekanntmachung kann auch über das 
Internet, Homepage der Stadt Kierspe unter 
www.kierspe.de (Rat und Verwaltung > Bekanntma-
chungen) eingesehen werden. 
 
Kierspe, 03.03.2020 
 
 
Frank Emde 
Wahlleiter 
 

http://www.kierspe.de/
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Die Firma Naturstrom Veserde GmbH & Co.KG be-
antragt 
 
gemäß §§ 4, 6 und 19 des Gesetzes zum Schutz vor 
schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverun-
reinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähn-
liche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - 
BImSchG) in der Neufassung vom 17.05.2013 
(BGBL. I S.1274) zuletzt geändert am 26.07.2016 
(BGBl. I S. 1839, 1841) 
 
die Errichtung und den Betrieb von zwei Windener-
gieanlagen (WEA) vom Typ Enercon E 92 in Nach-
rodt-Wiblingwerde an den nachfolgenden Standor-
ten:  

WEA Typ Ge-
mar-
kung 

Flur Flur-
stück 

Ge-
samt-
höhe 

WEA 
1 

Ener-
con 
E 92 

Nach-
rodt-
Wib-
ling-
werde 

13 141 149,90 
m 

WEA 
2 

Ener-
con 
E 92 

 13 154 149,90 
m 

 
Die jeweilige Nennleistung für die WEA 1 und 2 liegt 
bei 2,35 MW. 
 
Prüfung der UVP-Pflicht 
 
Das Vorhaben schließt nördlich an den Einwirkungs-
bereich von drei vorhandenen Windenergieanlagen 
(Welferskamp, Auf dem Mühlensiefen, Auf dem Früh-
stück) an, deren Zulassungsverfahren abgeschlos-
sen ist. Für ein hinzutretendes kumulierendes Vorha-
ben ist eine standortbezogene Vorprüfung durchzu-
führen, wenn die kumulierenden Vorhaben zusam-
men die Prüfwerte für die standortbezogene Vorprü-
fung erstmals oder erneut erreichen oder überschrei-
ten, § 3c Satz 5 i. V. m. § 3b Abs. 2 Satz 1 und 2, 
Abs. 3 UVPG a. F. Gemäß Ziffer 1.6.3 der Anlage 1 
zum UVPG ist bei drei bis weniger als sechs Wind-
energieanlagen eine standortbezogene Vorprüfung 
des Einzelfalls erforderlich (hier mit den drei bereits 
bestehenden insgesamt fünf Anlagen). Das Verfah-
ren zur Feststellung der UVP-Pflicht im Einzelfall 
wurde im Dezember 2016 aufgrund von denkmal-
schutzrechtlichen Bedenken des Landschaftsver-
bands Westfalen-Lippe bis zur Entscheidung der 
Obersten Denkmalbehörde des Landes Nordrhein-
Westfalen vom 27.05.2019 ausgesetzt. Gemäß § 74 
Abs. 1 UVPG ist das UVPG in der bis dahin gelten-
den Fassung weiter anzuwenden. 
 

Die standortbezogene Vorprüfung ist als überschlä-
gige Prüfung in zwei Stufen durchzuführen. Sofern 
die Prüfung der ersten Stufe ergibt, dass keine be-
sonderen örtlichen Gegebenheiten gem. der in An-
lage 3 Nr. 2.3 aufgeführten Schutzkriterien vorliegen, 
so besteht keine UVP-Pflicht. Es sind empfindliche 
Gebiete gem. Nr. 2.3 der Anlage 2 zum UVPG betrof-
fen. Somit war auf der zweiten Stufe eine Vorprüfung 
des Einzelfalls anhand der Kriterien der Nr. 1, Nr. 2.3 
und Nr. 3 der Anlage 2 zum UVPG durchzuführen. 
Bezüglich der in Nr. 2.3 der Anlage 2 zum UVPG ge-
nannten Merkmale des Standortes sind dabei nur die 
Auswirkungen des Vorhabens relevant, die die be-
sondere Empfindlichkeit oder die Schutzziele des 
Gebietes betreffen. Insoweit sind erheblich nachtei-
lige Auswirkungen und Beeinträchtigungen nach 
überschlägiger Prüfung nicht zu erwarten. Daher hat 
die Untere Immissionsschutzbehörde festgestellt, 
dass für das beantragte Vorhaben keine Verpflich-
tung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeits-
prüfung besteht. 
 
Lüdenscheid, 09.03.2020 
 
 
MÄRKISCHER KREIS 
Der Landrat 
Untere Immissionsschutzbehörde 
In Vertretung 
 
 
Dienstel-Kümper 
 
 
 
 
 

 
Haushaltssatzung und Bekanntmachung der 
Haushaltssatzung 
 
1. Haushaltssatzung des Märkischen Kreises für 

das Haushaltsjahr 2020 
 
Aufgrund des § 53 der Kreisordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NW. S. 
646), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18.12.2018 
(GV. NRW. S. 759), in Verbindung mit den §§ 78 ff. 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-West-
falen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. 
Juli 1994 (GV. NW. S. 666), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 11.04.2019 (GV. NRW. S. 202) hat der 
Kreistag des Märkischen Kreises mit Beschluss vom 
19.12.2019 die vorliegende Haushaltssatzung erlas-
sen: 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
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§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, der 
die für die Erfüllung der Aufgaben des Kreises vo-
raussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden 
Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen 
und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen 
Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird 
 
im Ergebnisplan mit 
Gesamtbetrag der Erträge auf 569.935.773 € 
Gesamtbetrag der Aufwendungen 
auf 573.049.981 € 
 
im Finanzplan mit 
Gesamtbetrag der Einzahlungen 
aus laufender Verwaltungstätigkeit 
auf  560.313.363 € 
Gesamtbetrag der Auszahlungen 
aus laufender Verwaltungstätigkeit 
auf 556.807.857 € 
 
Gesamtbetrag der Einzahlungen 
aus der Investitionstätigkeit auf 6.980.734 € 
Gesamtbetrag der Auszahlungen 
aus der Investitionstätigkeit auf 51.319.583 € 
Gesamtbetrag der Einzahlungen 
aus der Finanzierungstätigkeit auf 38.790.000 € 
Gesamtbetrag der Auszahlungen 
aus der Finanzierungstätigkeit auf 5.317.000 € 
festgesetzt. 
 

§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für 
Investitionen 
erforderlich ist, wird auf 38.790.000 € 
festgesetzt. 
 

§ 3 
 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigun-
gen, der zur Leistung von 
Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erfor-
derlich ist, wird auf 10.145.000 € 
festgesetzt. 
 

§ 4 
 
Eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage auf-
grund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im 
Ergebnisplan wird auf 3.114.208 € 
festgesetzt. 
 

§ 5 
 
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssi-
cherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird 
auf 100.000.000 € 
festgesetzt. 
 

§ 6 
 
(1) Die Kreisumlage wird auf 40,76 v. H. der für das 

Haushaltsjahr 2020 maßgebenden Umlage-
grundlagen festgesetzt. 

(2) Für den Fall, dass die Landschaftsversamm-
lung des Landschaftsverbandes Westfalen-
Lippe den Hebesatz der Landschaftsumlage für 
das Jahr 2020 mit weniger als 15,15 Hebesatz-
punkten festsetzen sollte, führt die sich hier-
durch ergebende geringere Zahlungsverpflich-
tung des Märkischen Kreises zu einer entspre-
chenden Reduzierung des Hebesatzes der all-
gemeinen Kreisumlage. Je 0,1 %-Punkte der 
Landschaftsverbandsumlage ergibt sich eine 
entlastende Wirkung bei der Kreisumlage um 
0,10 %-Punkte. Der Kreistag bestätigt den sich 
danach für das Jahr 2020 ergebenden endgül-
tigen Hebesatz in seiner nächsten Sitzung. 

 
Der sich ergebende endgültige Hebesatz der 
allgemeinen Kreisumlage kann unabhängig von 
Satz 3 nach Feststehen des Hebesatzes der 
Umlage des Landschaftsverbandes Westfalen-
Lippe angewendet werden. Der Hebesatz wirkt 
rückwirkend auf den Beginn des Haushaltsjah-
res. 

 
(3) Die Mehrbelastung gem. § 56 Abs. 5 Kreisord-

nung NRW wird für Gemeinden ohne eigenes 
Jugendamt auf 19,47 v. H. der für das Haus-
haltsjahr 2020 maßgebenden Umlagegrundla-
gen festgesetzt. 

 
(4) Die Kreisumlage ist mit 1/12 des Gesamtbetra-

ges zum 15. jeden Monats fällig. Der Kämmerer 
kann in begründeten Einzelfällen eine abwei-
chende Regelung für einzelne kreisangehörige 
Kommunen auf deren Antrag treffen. Dieser An-
trag muss bis zum 30. des Vormonats vorlie-
gen. 

 
(5) Erfolgt die Wertstellung der Kreisumlage oder 

der Mehrbelastung nicht am Fälligkeitstag, wer-
den Zinsen in Höhe von 6 v. H. p. a. für die aus-
stehenden Beträge bzw. vorzeitig gezahlten Be-
träge erhoben. 

 
(6) Solange die Haushaltssatzung für das Folge-

jahr noch nicht bekannt gegeben ist, werden 
Vorausleistungen auf die Allgemeine Kreisum-
lage und den Mehrbedarf nach § 56 Abs. 5 KrO 
NRW nach den festgesetzten Umlagegrundla-
gen und Hebesätzen des Vorjahres erhoben. 

 
§ 7 

 
(1) Die Wertgrenze, nach der die Verpflichtung zum 

Einzelausweis einer Investition im Sinne von § 
4 Abs. 4 Satz 3 Kommunalhaushaltsverordnung 
NRW besteht, wird auf 50.000 € festgesetzt. 

 
(2) Geringfügige oder regelmäßig wiederkehrende 

Beträge, die sich über zwei Abrechnungsperio-
den ausgleichen, sind im Jahresabschluss nicht 
abzugrenzen. 

 
(3) Die Wertgrenze für Rechnungsabgrenzungspo-

sitionen beträgt 5.000 €. Zwei Abrechnungspe-
rioden gelten als ausgeglichen, wenn die Diffe-
renz kleiner als 5.000 € ist. 
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(4) Die Erheblichkeitsgrenze, nach der über- und 
außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlun-
gen, gemäß § 83 Abs. 2 GO NRW, dem Kreis-
tag zur vorherigen Zustimmung vorzulegen 
sind, wird auf 50.000 € festgesetzt. Ausgenom-
men sind Aufwendungen / Auszahlungen für 
gesetzliche oder vertragliche Verpflichtungen, 
interne Verrechnungen und für Aufwendungen / 
Auszahlungen die zur Verwendung zweckbe-
stimmter Erträge / Einzahlungen erforderlich 
sind. 

 
(5) Über- und außerplanmäßige Verpflichtungser-

mächtigungen gelten ab einem Betrag von 
500.000 € als erheblich. 

 
§ 8 

 
(1) Soweit im Stellenplan für Beamte und Tariflich 

Beschäftigte der Vermerk "künftig wegfallend" 
(kw) angebracht ist, dürfen freiwerdende Stellen 
dieser Besoldungs- und Entgeltgruppen nicht 
mehr besetzt werden. 

 
(2) Soweit im Stellenplan für Beamte oder Tariflich 

Beschäftigte der Vermerk "künftig umzuwan-
deln"(ku) angebracht ist, sind freiwerdende 
Stellen entsprechend des angebrachten ku-
Vermerks zu verändern. 

 
(3) Die rückwirkende Einweisung von Beamten in 

höhere Planstellen ist unter den Voraussetzun-
gen des § 20 Abs. 3 Satz 2 Landesbesoldungs-
gesetz NRW zulässig. 

 
 
2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haus-
haltsjahr 2020 wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist 
gemäß § 80 Abs. 5 GO NRW i. V. m. § 53 Abs. 1 KrO 
NRW der Bezirksregierung Arnsberg mit Schreiben 
vom 20.12.2019 angezeigt worden. Die Bezirksregie-
rung hat mit Verfügung vom 03.03.2020 den in § 6 
Abs. 1 der Haushaltssatzung festgesetzten Hebesatz 
gemäß § 56 Abs. 2 KrO NRW genehmigt. 
 
Gemäß § 80 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NW. S. 646), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.04.2019 (GV. 
NRW. S. 202) i. V. m. § 53 Abs. 1 der Kreisordnung 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 
1994 (GV. NW. S. 646) zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 18.12.2018 (GV. NRW. S. 759) ist die 
Haushaltssatzung zur Einsichtnahme verfügbar zu 
halten. 
 

Die Haushaltssatzung wird 
 

montags bis donnerstags 
in der Zeit von 8.30 bis 12.00 Uhr und 

von 14.00 bis 15.30 Uhr 
sowie 

freitags von 8.30 bis 12.00 Uhr 
im Kreishaus in Lüdenscheid, Heedfelder Str. 45, 

Zimmer 217, 
 
zur Verfügung gehalten. 
 
Unter www.maerkischer-kreis.de können Sie die 
Haushaltssatzung ebenfalls einsehen. 
 
 
Hinweis: 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung 
von Verfahrens- oder Formvorschriften der Kreisord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) 
bzw. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser 
Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Be-
kanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder 

ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt, 

 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 

bekannt gemacht worden, 
 
c) der Landrat hat den Kreistagsbeschluss vorher 

beanstandet 
 
oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 

dem Märkischen Kreis vorher gerügt und dabei 
die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache 
bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 
Lüdenscheid, 09.03.2020 
 
 
gez. 
Thomas Gemke 
Landrat 
 

http://www.maerkischer-kreis.de/
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